
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/1/11 87/15/0120
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.01.1988

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §184 Abs1;

Rechtssatz

Die Bestimmungen über die Schätzung der Besteuerungsgrundlagen beruhen allein auf der objektiven Voraussetzung

der Unmöglichkeit der zuverlässigen Ermittlung oder Berechnung derselben (Hinweis E 16.12.1966, 1673/65).
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